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Anlage 11 zur GRDrs. 817/2016


Verlängerung eines Stellenvermerks 
im Vorgriff auf Stellenplan 2018


	Org.-Einheit
(aut. Stpl.),
Kostenstelle
	Amt
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Haushalt
	Funktionsbezeichnung
	Anzahl
der
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	Stellen-
vermerk
alt/neu
	durchschnittl.
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wirksamer
Aufwand
Euro

	
29-3

29101030

290 0300 045

	
29, Jobcenter
	
EG 10 
	
Sachbearbeiter/in 
(persönliche Ansprechpartner/in PAT)
	

	
alt
KW 01/2017
neu
KW 01/2018

	
62.700

Finanzierung durch das Land BW
und LHS




Begründung:

Im Rahmen des Landesprogrammes „Gute und sichere Arbeit“ wird das Instrument „Passiv-Aktiv-Tausch“ in ausgewählten Jobcentern von Baden-Württemberg erprobt.

Mit der modellhaften Entwicklung eines sozialen Arbeitsmarktes ermöglicht das Land langzeitarbeitslosen Menschen mit mehrfachen Vermittlungshemmnissen eine sozialpädagogisch begleitete, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.
Statt den so genannten Regelbedarf und die Kosten für die Unterkunft zu finanzieren, können diese Leistungen beim „Passiv-Aktiv-Tausch“ als Zuschuss für eine Beschäftigung eingesetzt werden. So wird der passive Empfang von Arbeitslosengeld ersetzt durch aktive Teilhabe am Arbeitsleben (Passiv-Aktiv-Tausch).

Die Förderleistungen bestehen aus:

· einem Zuschuss des Jobcenters an den Arbeitgeber;
· einem pauschalen Zuschuss von 400 Euro vom Stadt- oder Landkreis an den Arbeitgeber an Stelle der ersparten Aufwendungen für Unterkunft und Heizung;
· einer vom Stadt- oder Landkreis organisierten, aufsuchenden Betreuungsfachkraft.

Diese Betreuungsfachkraft ist beim Jobcenter Stuttgart verortet und wird aus den Fördermitteln des Landesprogrammes finanziert. 

Nach dem Jobcenter vorliegenden Informationen soll der „Passiv-Aktiv-Tausch“ über das Jahr 2016 hinaus verlängert werden. Durch den Wechsel der Zuständigkeit für den Bereich SGB II vom Ministerium für Soziales und Integration zum Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau wurde die Beschlusslage verzögert. 

Der KW-Vermerk dieser Stelle soll daher vorbehaltlich der Weiterführung des „Passiv-Aktiv-Tauschs“ und der Weiterfinanzierung durch das Landesprogramm bis 01/2018 verlängert werden.
